
719 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des N ationa1rates XI. GP. 

Bericht 
des Justizausschusses 

über die Regierungsvorlage (620 der. Bei-I Der Justizausschuß hat den erwähnten Gesetz
lagen): Bundesgesetz, mit dem das Eisenbahn- entwurf in seiner Sitzung am 17. Jänner 1968 
und Kraftfahrzeughaftpflichtgesetz geändert der Vorberatung unterzogen. Nach einer De-

wird batte, an der sich außer dem Berichterstatter die 

Mit Ausnahme der Haftungshöchstbeträge für 
Schäden aus Eisenbahnunfällen haben sich die 
Haftungshöchstbeträge als unzureichend er
wiesen. Um zu gewährleisten, daß sie in Zukunft 
ihren Zweck besser erfüllen können', sieht der 
vorliegende Gesetzentwurf eine Erhöhung der
selben vor. Weiters enthält der Entwurf die not
wendig gewordene Anpassung des Eisenbahn
und Kraftfahrzeughaftpflichtgesetzes aus dem 
Jahre' 1959 an das im Jahre 1967 geschaffene 
Kraftfahrgesetz sowie die Einführung eines An
spruches auf Schmerzengeld und einer Entschä
digung für Verunstaltung. 

Scherrer 
Beridlterstatter 

Abgeordneten Dr. Josef G r u be r, S k r i t e k, 
Dr. B rod a und Dr. Kr a n z I m a y r sowie 
der Bundesminister für Justiz Dr. K lee at s k y 
und der Ausschußobmann Abgeordneter Doktor 
Hau s e r beteiligten, wurde der Gesetzentwurf 
mit den beigedruckten Abänderungen einstimmig 
angenommen. 

Der Justizausschuß stellt somit den An t rag, 
der Nationalrat wQlle dem von der Bundesregie
rung vorgelegten Gesetzentwurf (620 der Bei
lagen) mit den a n g e s chI 0 s sen e n A b ä n
der u n gen die verfassungsmäßige Zustimmung 
erteilen. 

Wien, am 17. Jänner 1968 

Dr. Hauser' 
Obmann 

'j. 
Abänderungen 

zum Gesetzentwurf in 620 der Beilagen 

1. Im Art. I Z. 1 hat der erste Satz des § 2 
Abs. 2 zu lauten: 

3. Im Art. In hat der § 1 zu lauten: 

,,§ 1. Dieses Bundesgesetz 
"Der Begriff des Kraftfahrzeugs ist im Sinne 1. März 1968 in Kraft." 
des Kraftfahrgesetzes 1967, BGBl. Nr. 267, aus-
zulegen." 

2. Im Art. I Z. 7 hat der § 22 Abs. 3 Z. 2 zu 
lauten: 

,,2. der § 1 Abs. 4 Kraftfahrgesetz 1967, BGBl. 
Nr. 267,". 

tritt mit dem 

'j. 
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